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R u N d e R L a S S e

Nr. 17 Änderung des Vollstreckungsplans für das Land Hessen. Rderl. d. HMdJ 
vom 06.05.2015 (4431/1 - IV/a3 - 2013/4976 - IV/C) – JMBl. S. 181 –

– Gült.-Verz. Nr. 245 –

I.

der vollstreckungsplan für das Land hessen vom 1. september 2014 (Jmbl. s. 358), 
zuletzt geändert durch runderlass vom 1. märz 2015 (Jmbl. s. 53, 117), wird wie folgt 
geändert:

1. in dem inhaltsverzeichnis werden die Angaben zu den Anlagen 4 und 5 gestrichen. 

2. nr. 20.2 wird aufgehoben.



182

3. nr. 22 wird wie folgt gefasst:

„22. unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
in einer entziehungsanstalt

Für den vollzug von freiheitsentziehenden maßregeln der besserung und sicherung 
nach den §§ 63 und 64 stgb und § 7 Jgg sowie der therapieunterbringung nach  
§ 2 Abs. 2 des hessischen Ausführungsgesetzes zum therapieunterbringungsge-
setz gilt der vollstreckungsplan – maßregelvollzug der vitos gmbh in der Fassung 
vom 15. Januar 2015 (stAnz. s. 220).“

4. in nr. 27.1, 27.2, 27.7, 27.8 und 27.9 wird in spalte 4 jeweils die Angabe „ov“ ange-
fügt.

5. in nr. 27.3 bis 27.6 wird das Wort „hünfeld“ jeweils durch die Angabe „Kassel i ov“ 
ersetzt.

6. die Anlagen 4 und 5 werden aufgehoben.

II.

dieser runderlass tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. 

Nr. 18 Zusatzbestimmungen zur Kostenverfügung. Rderl. d. MdJ v. 02.06.2015 
(5607 - II/B 2 - 2011/6489 - II/a) – JMBI. S. 182 – – Gült.-Verz. Nr. 26 –

I

bei der Anwendung der Kostenverfügung (Kostvfg) vom 16. April 2014 (Jmbl. s. 229) 
sind folgende zusatzbestimmungen zu beachten:

 1. allgemein

Werden auf grundlage einer rechtsvorschrift Akten elektronisch geführt, kann 
insbesondere von § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 bis 5, § 24 Abs. 9, § 29 Abs. 3 satz 3, 
Abs. 12, 2. halbsatz, § 32 Abs. 3 Kostvfg und den nachstehenden zusatzbestim-
mungen abgewichen werden, soweit die vorschriften wegen der besonderheiten 
der elektronischen Aktenführung nicht umsetzbar sind und eine ordnungsgemäße 
durchführung der Kostengeschäfte gewährleistet bleibt. darüber hinaus können 
Aufgaben der Kostenbeamtin oder des Kostenbeamten auch mittels automatisier-
ter Prozesse durchgeführt werden.
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 2. Zu §§ 3 bis 5

soweit in strafsachen oder verfahren nach dem gesetz über ordnungswidrigkeiten 
ein Kostenansatz nach § 19 Abs. 2 gKg nicht oder nicht mehr in betracht kommt, 
werden die nach der Kostenverfügung der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeam-
ten obliegenden Aufgaben von der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeamten der 
behörde wahrgenommen, bei der die Akten geführt werden. hierzu gehört auch 
der Kostenansatz aufgrund anderer gesetzlicher bestimmungen (z. b. § 19 Abs. 4  
gKg).

 3. Zu § 3

(1) die Akte ist auch der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeamten vorzulegen, 
wenn eine gebührenverzichtserklärung eingereicht wird.

(2) die vermerke nach § 3 Abs. 2 Kostvfg können auch auf einem Kostenvorblatt 
vorgenommen werden. Auf allen rechnungsbelegen über Auslagen in rechtssa-
chen hat die oder der den beleg feststellende bedienstete anzugeben, dass der 
betrag in den sachakten vermerkt oder eine durchschrift der Auszahlungsanord-
nung zu den sachakten gegeben ist.

 4. Zu § 4

(1) Auf die bemühungen um eine baldige und dauerhafte resozialisierung von 
verurteilten ist auch bei der geltendmachung der im strafverfahren entstandenen 
gerichtskosten rücksicht zu nehmen. nr. 6 Abs. 2 bis 4 ist zu beachten.

(2) § 4 Abs. 3 der Kostenverfügung ist bei Kosten, die durch den Antrag einer voll-
streckungsbehörde auf erlass eines haftbefehls (§ 802g Abs. 1 zPo) entstehen, 
entsprechend anzuwenden.

(3) Wird die verbindung von vermögensstrafe und Kosten gelöst und werden die 
Kosten der gerichtskasse zur einziehung überwiesen, so ist nach § 25 Abs. 2 
Kostvfg zu verfahren. § 17 Abs. 1 der einforderungs- und beitreibungsanordnung 
vom 8. september 2011 (Jmbl. s. 469) ist zu beachten.

 5. Zu § 5

(1) nach erlass eines strafbefehls vermerkt die Kostenbeamtin oder der Kosten-
beamte des gerichts, das den strafbefehl erlassen hat, vor zustellung des straf-
befehls die gegebenenfalls bereits entstandenen Auslagen auf dem strafbefehls-
vordruck.

(2) die Kosten, die durch die Anordnung und vollstreckung der erzwingungshaft 
aufgrund eines rechtskräftigen bußgeldbescheides einer verwaltungsbehörde ent-
stehen, gehören zu den Kosten des bußgeldverfahrens der verwaltungsbehörde. 
sie sind der verwaltungsbehörde mitzuteilen, damit sie von dieser eingezogen wer-
den können.

 6. Zu § 10

(1) das dauernde unvermögen der Kostenschuldnerin oder des Kostenschuld-
ners oder die erfolglosigkeit von beitreibungsmaßnahmen ist nicht allein deshalb 
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anzunehmen, weil die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuldner inhaftiert ist. 
vielmehr müssen weitere gründe hinzutreten, die für ein dauerndes unvermögen 
oder die erfolglosigkeit von beitreibungsmaßnahmen sprechen.

(2) sieht die Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte vom Kostenansatz ab, so 
ist in der begründung darzulegen, welche Anhaltspunkte zu dieser entscheidung 
geführt haben und ob eigene ermittlungen angestellt wurden.

(3) sieht die Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte vom Kostenansatz ab, so 
ist dies in einer bei jeder dienststelle zentral zu führenden Liste zu vermerken. zu 
erfassen sind das Aktenzeichen, das datum und das blatt des nach § 10 Abs. 4 
der Kostenverfügung zu fertigenden vermerks sowie der grund für den nichtan-
satz durch die stichwörter „dauerndes unvermögen“ oder „Aufenthaltsort ohne 
beitreibungserfolg“. die Liste ist der Kostenprüfungsbeamtin oder dem Kostenprü-
fungsbeamten auf verlangen zugänglich zu machen.

 7. Zu § 15

in verfahren vor den verwaltungsgerichten werden die Kosten abweichend von  
§ 15 Abs. 1 Kostvfg erst nach rechtskraft der verwaltungsgerichtlichen entschei-
dung oder nach anderweitiger beendigung des verfahrens angesetzt, wenn das 
Land alleiniger schuldner oder erstschuldner (vgl. § 8 Abs. 1 Kostvfg) der Kosten 
ist.

 8. Zu § 20

(1) Falls das verlangen nach vorheriger zahlung der Kosten nicht angebracht er-
scheint, kann nach § 16 gnotKg davon abgesehen werden, die vornahme des 
geschäfts von der zahlung eines vorschusses abhängig zu machen.

(2) es erscheint vertretbar, diese Ausnahmevoraussetzung in grundbuchangele-
genheiten dann anzunehmen, wenn der Kosteneingang mit sicherheit zu erwarten 
ist und außerdem der mit der vorauszahlung verbundene Arbeitsaufwand sowie 
die verzögerung der erledigung in keinem angemessenen verhältnis zu dem risiko 
eines einnahmeausfalls stehen. die entscheidung, ob diese voraussetzungen vor-
liegen und deshalb von der erhebung eines vorschusses abgesehen werden kann, 
trifft das gericht. Wird wegen bestehender eintragungshindernisse eine zwischen-
verfügung getroffen (§ 18 gbo) oder führt das Absehen von der vorauszahlung aus 
anderen gründen nicht zu einer vereinfachung oder beschleunigung der sachbe-
arbeitung, ist die erhebung eines vorschusses anzuordnen.

(3) macht das gericht seine tätigkeit nicht von der vorauszahlung abhängig, sind 
die Kosten unabhängig von der sachlichen bearbeitung anzusetzen und nach § 4 
Abs. 2 und § 25 Kostvfg der gerichtskasse zur einziehung zu überweisen.

 9. Zu § 25

(1) die sollstellung erfolgt nach nr. 1 der Kosteneinziehungsbestimmungen vom 
22. Juli 2013 (Jmbl. s. 586).

(2) Wird die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuldner von einer oder einem 
bevollmächtigten vertreten, kann dieser oder diesem die Kostenanforderung auch 
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in anderen als in dem in § 25 Abs. 3 Kostvfg genannten verfahren zugesandt wer-
den. dies gilt insbesondere dann, wenn die oder der bevollmächtigte über ein 
Postfach im rahmen des elektronischen gerichts- und verwaltungspostfachs oder 
eines anderen anerkannten, der sicheren elektronischen Kommunikation mit dem 
gericht dienenden verfahrens verfügt.

 10. Zu § 29

(1) da die durchschrift der Kassenanordnung für die Löschung oder zurückzah-
lung von Kosten zu den sachakten genommen wird, ist es ausreichend, wenn an 
stelle der nach § 29 Abs. 3 satz 3 und Abs. 10 satz 2 Kostvfg in auffälliger Weise 
anzubringenden vermerke auf der urschrift der Kostenrechnung oder auf der zah-
lungsanzeige auf diese durchschrift hingewiesen wird.

(2) § 29 Abs. 10 satz 1 Kostvfg ist in hessen nicht anzuwenden.

 11. Zu § 32

erstattet die gerichtskasse eine zahlungsanzeige für die bereits beim bundesver-
waltungsgericht zum soll gestellten gerichtskosten, so ordnet die Kostenbeamtin 
oder der Kostenbeamte die Überweisung des der zahlstelle des bundesverwal-
tungsgerichts zustehenden betrags an.

 12. Zu abschnitt 5

die ergänzenden vorschriften der geschäftsordnung für bezirksrevisorinnen und 
bezirksrevisoren sind zu beachten.

 13. Zu § 41

die Kostenprüfungsbeamtinnen und Kostenprüfungsbeamten haben auch darauf 
zu achten, ob von der möglichkeit, nach § 10 Abs. 1 Kostvfg vom Kostenansatz 
abzusehen, in sachgerechter Weise gebrauch gemacht worden ist.

 14. Zu § 42

Anhand der nach nr. 6 Abs. 3 zu führenden Liste wählt die Kostenprüfungsbeamtin 
oder der Kostenprüfungsbeamte auch eine Anzahl von Akten aus, in denen die 
Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte vom Kostenansatz abgesehen hat.

 15. Zu § 45

die Kostenprüfungsbeamtinnen und Kostenprüfungsbeamten legen den Jahresbe-
richt bis zum 30. April eines jeden Jahres vor.

II

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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M I t t e I L u N G e N  d e S  P R Ä S I d e N t e N 
d e S  J u S t I Z P R Ü f u N G S a M t S

J a H R e S B e R I C H t
des Präsidenten des Justizprüfungsamts

für das Jahr 2014

a.

S ta at L I C H e  P f L I C H t fa C H P R Ü f u N G

1. Geschäftsbelastung
Am Jahresende 2013 waren im Prüfungsverfahren* . . . . . . . . . . . . .  616 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet haben sich im Jahre 2014  1143 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, so dass sich 
im berichtjahr insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1759 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, im Prüfungsverfahren befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche . . . 108

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 122

verbleiben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1637

geprüfte Kandidaten:
Prüfung gemäß § 16 Abs. 2 s. 1 bzw. Abs. 3 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
(davon 0 Wiederholer)

Prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 s. 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die Prüfung nicht bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
(davon 42 Wiederholer)

von 120 Prüfungsausschüssen wurden mündlich geprüft. . . . . . . . . 566 

so dass am Jahresende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  947 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im Prüfungsverfahren verblieben sind.

* die Angaben unter ziffer1 bis 8 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung nicht ein, diese sind unter 
der ziffer 9 dieses berichtes gesondert ausgewertet.
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2. ergebnisse

von den 689 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben die Prüfung

 insgesamt o. freiversuch freiversuch

 689   511   178

bestanden 560 = 81,28% 392 = 76,71% 168 = 94,38%

– sehr gut 1 = 0,14% 0 = 0,00% 1 = 0,59%

– gut 13 = 1,89% 8 = 1,56% 5 = 2,97%

– vollbefriedigend 100 = 14,51% 60 = 11,75% 40 = 23,80%

– befriedigend 223 = 32,37% 146 = 28,57% 77 = 45,83%

– ausreichend 223 = 32,37% 178 = 34,83% 45 = 26,78%

Nicht bestanden haben * 129 = 18,72% 119 = 23,29% 10 = 5,62%

von den 78 Wiederholern haben 32 = 41,02% die Prüfung wiederum nicht bestanden.

3. freiversuche

den 178 Freiversuchen lagen folgende semesterzahlen zugrunde:

 fachsemester insgesamt mit auslandsstudium mit wichtigem Grund

 <= 8 137 0 0

 9 13 11 2

 10 27 27 0

 11 1 1 1

* die zahlen des nichtbestehens sind nicht mit den zahlen aus dem vorjahr vergleichbar, da durch umstellung des compu-
terprogramms die Ausschlüsse nach den septemberklausuren 2014 erst für 2015 erfasst werden konnten. unter berück-
sichtigung der 102 Ausschlüsse haben 231 rechtskandidatinnen/-kandidaten die Prüfung „nicht bestanden” (29,20%); 
die prozentuale notenverteilung ändert sich entsprechend.
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4. Studiendauer

der staatlichen Pflichtfachprüfung haben sich unterzogen nach einem rechtswis-
senschaftlichen studium von

a) erstmals geprüft 
und bestanden b) alle Geprüften

4 - 6 Semestern 0 = 0,0% 0 = 0,00%
 7 Semestern 8 = 1,56% 8 = 1,16%
 8 Semestern 124 = 24,12% 132 = 19,16%
 9 Semestern 88 = 17,12% 93 = 13,50%
 10 Semestern 119 = 23,15% 136 = 19,74%
 11 Semestern 46 = 8,95% 66 = 9,58%
 12 Semestern 27 = 5,25% 39 = 5,66%
 13 Semestern 27 = 5,25% 47 = 6,82%
 14 Semestern 20 = 3,89% 33 = 4,79%
 15 Semestern 15 = 2,92% 37 = 5,37%
 16 Semestern und mehr 40 = 7,78% 98 = 14,22%

 Gesamt 514 = 100,00% 689 = 100,00%

Kandidatinnen/Kandidaten.

die längste studiendauer betrug 34 semester.

die durchschnittliche studiendauer betrug für

hessen insgesamt a) 10,72 semester 
 b) 11,71 semester

5. altersstruktur

die Altersstruktur der im Jahre 2014 geprüften Kandidatinnen/Kandidaten zeigt fol-
gendes bild:

durchschnittliches Alter der Prüflinge,

die sich erstmals zur Prüfung gemeldet haben 26 Jahre, 4 monate, 15 tage

der Wiederholer  27 Jahre, 7 monate, 21 tage

Alter des ältesten Prüflings 49 Jahre, 2 monate, 3 tage.

6. anteil frauen/Männer

von den 689 insgesamt geprüften Kandidatinnen/Kandidaten waren 417 (= 60,52%) 
Frauen.

unter den 560 erfolgreichen Prüfungsteilnehmern waren 345 (= 61,61%) Frauen.

der Anteil der Frauen an den 178 Freiversuchen betrug 109 = 61,24%.
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7. dauer der Prüfungsverfahren

die Prüfungsverfahren der mündlich geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten 
dauerten vom tag der zulassung bis zur mündlichen Prüfung für alle Prüfungsver-
fahren

im durchschnitt 5,14 monate.

8. anteil ausländischer/schwerbehinderter Kanditaten

die zahl der geprüften ausländischen oder staatenlosen Kandidatinnen/Kandida-
ten belief sich auf 48.

30 Kandidatinnen/Kandidaten waren (schwer)behindert.

9. Notenverbesserungsverfahren

Prüfungsverfahren zur notenverbesserung
die Angaben schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung gegen Gebühr (§ 21 Abs. 5 JAg) ein.

Am Jahresende 2013 waren im Prüfungsverfahren zur notenverbesserung 98 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur Prüfung zum zwecke der notenverbesserung haben sich im Jahr 2014 187 
rechtskandidatinnen/-kandidaten gemeldet, 
so dass sich im berichtsjahr insgesamt 285 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im Prüfungsverfahren zur notenver- 
besserung befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 13

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) 4 17

verbleiben 268

geprüfte Kandidaten:

Prüfung nicht bestanden 
gemäß § 16 Abs. 2 satz 1 bzw. Abs. 3 nr. 1 JAg für nicht bestanden erklärt 
bzw. von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 36

Prüfung für nicht bestanden erklärt 
wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 satz 2 JAg 0

von den 115 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben 55 
Kandidaten keine verbesserung erreicht, 
während in insgesamt 60 
verfahren folgende verbesserungen erzielt wurden:
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a) verbesserung des Punktwertes der Abschlussnote:

 bis zu 1 Punkt 26 5 bis 6 Punkte 0
 1 bis 2 Punkte 20 6 bis 7 Punkte 0
 2 bis 3 Punkte 12 7 bis 8 Punkte 0
 3 bis 4 Punkte 1 8 bis 9 Punkte 0
 4 bis 5 Punkte 1 9 bis 10 Punkte 0
     mehr als 10 Punkte 0

die durchschnittliche verbesserung betrug 1,17 Punkte.

b) verbesserung des notenwertes der Abschlussnote:

keine verbesserung 34

verbesserung um eine notenstufe 25 
um zwei notenstufen 1 
um drei oder mehr notenstufen 0

10. eignungsprüfung nach § 112 a dRiG

eignungsprüfung nach § 112 a drig

zur eigungsprüfung nach § 112 a drig haben sich 1 
Prüflinge gemeldet

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 0

die Prüfung haben nicht bestanden 1

die Prüfung haben bestanden 0
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anlage 1

Notenverteilung nach universitäten (abschlussnote)

 frankfurt Gießen Marburg Hessen

alle Kandidaten 400   121   168   689
sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 1 = 0,60% 1 = 0,14%
gut 7 = 1,75% 3 = 2,48% 3 = 1,79% 13 = 1,89%
vollbefriedigend 60 = 15,00% 18 = 14,88% 22 = 13,10% 100 = 14,51%
befriedigend 128 = 32,00% 46 = 38,02% 49 = 29,17% 223 = 32,37%
ausreichend 123 = 32,00% 36 = 29,75% 64 = 38,10% 223 = 32,37%
nicht bestanden 82 = 20,50% 18 = 14,88% 29 = 17,26% 129 = 18,72% 

bestanden 318 = 79,50% 103 = 85,12% 139 = 82,74% 560 = 81,28%
Punkteschnitt   7,13   7,34   7,03   7,15

Prädikat 67 = 16,75% 21 = 17,36% 26 = 15,48% 114 = 16,55%

 frankfurt Gießen Marburg Hessen

frauen 245   83   89   417
sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,41% 1 = 1,20% 1 = 1,16% 3 = 0,72%
vollbefriedigend 33 = 13,47% 8 = 9,64% 10 = 11,24% 51 = 12,23%
befriedigend 82 = 33,47% 35 = 42,17% 19 = 21,35% 136 = 32,61%
ausreichend 88 = 35,92% 28 = 33,73% 39 = 43,82% 155 = 37,17%
nicht bestanden 41 = 16,73% 11 = 13,25% 20 = 22,47% 72 = 17,27%

bestanden 204 = 83,27% 72 = 86,75% 69 = 77,53% 345 = 82,73%

Prädikat 34 = 13,88% 9 = 10,84% 11 = 12,36% 54 = 12,95%

 frankfurt Gießen Marburg Hessen

Männer 155   38   79   272
sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 1 = 1,27% 1 = 0,37%
gut 6 = 3,87% 2 = 5,26% 2 = 2,53% 10 = 3,77%
vollbefriedigend 27 = 17,42% 10 = 26,31% 12 = 15,19% 49 = 18,01%
befriedigend 46 = 29,68% 11 = 28,95% 30 = 37,97% 87 = 31,99%
ausreichend 35 = 22,58% 8 = 21,05% 25 = 31,65% 68 = 25,00%
nicht bestanden 41 = 26,45% 7 = 18,42% 9 = 11,39% 57 = 20,96%

bestanden 114 = 73,55% 31 = 81,58% 70 = 88,61% 215 = 79,04%

Prädikat 33 = 21,29% 12 = 31,58% 15 = 18,99% 60 = 22,06%
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anlage 2

erste Prüfung

(staatliche Pflichtfachprüfung + universitäre schwerpunktbereichsprüfung)

erste Prüfung Hessen

sehr gut 2 = 0,38%

gut 31 = 5,89%

vollbefriedigend 170 = 32,32%

befriedigend 239 = 45,44%

ausreichend 84 = 15,97%

Gesamt 526 = 100,00%



193

B.

Z W e I t e  J u R I S t I S C H e  S ta at S P R Ü f u N G

1. Geschäftsbelastung:

 ohne Noten- Noten- 
 verbesserungen verbesserungen

Am Anfang des berichtszeit- 
raumes befanden sich 715 126 
in der Prüfung:

es begannen die Prüfung: 777 223

summe der anhängig gewesenen 
Prüfungsverfahren: 1492 349

summe der erledigungen: 773 166

zum ende des berichtzeitraumes 
noch anhängig: 719 117

verzichtet: 0 66

2. ergebnisse:

in 194 Prüfungsterminen wurden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 
Kandidatinnen und Kandidaten mündlich geprüft.

davon erstmalig im regulären versuch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
als Wiederholer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

und als notenverbesserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Prozentuale Aufteilung nach geschlecht:
Weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,8%

männlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,2%

es wurden folgende noten erzielt (ohne notenverbesserer):

Geschlecht alle weiblich männlich

gut 14 = 1,81% 5 = 1,14% 9 = 2,69%
vollbefriedigend 126 = 16,30% 62 = 14,12% 64 = 19,16%
befriedigend 292 = 37,77% 169 = 38,50% 123 = 36,83%
ausreichend 257 = 33,76% 157 = 35,76% 100 = 29,94%
nicht bestanden 84 = 10,87% 46 = 10,48% 38 = 11,38%

Gesamtergebnis 773 = 100,00% 439 = 100,00% 334 = 100,00%
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notenverbesserer:

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,60% 0 = 0,00% 1 = 1,28%
vollbefriedigend 19 = 11,45% 12 = 13,64% 7 = 8,97%
befriedigend 93 = 56,02% 47 = 53,41% 46 = 58,97%
ausreichend 43 = 25,90% 22 = 25,00% 21 = 26,92%
nicht bestanden 10 = 6,02% 7 = 7,95% 3 = 3,85%

Gesamtergebnis 166 = 100,00% 88 = 100,00% 78 = 100,00%

Wiederholt geprüft:
1. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1. Wiederholung ohne Wiedereinstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wiederholt nicht bestanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Notenverbesserung:

im berichtszeitraum wurden insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
Prüfungsverfahren zur notenverbesserung beendet.

davon wurden durch Antragsrücknahme vorzeitig erledigt: . . . . . . . 75

durch nichtbestehen vorzeitig erledigt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

mit der mündlichen Prüfung beendet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

davon konnten keine verbesserung erzielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Verbesserungen um Punkte:
verbesserung um bis zu einem Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

verbesserung um bis zu zwei Punkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

verbesserung um bis zu drei Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

verbesserung um bis zu vier Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Verbesserungen um Notenstufen:
verbesserung um 1 notenstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4. anzahl der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zu den Vorjahren 
(ohne notenverbesserungen):

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 947 1238 1180 963 872 927

gegenüber dem vorjahr steigerung um etwa 6%.
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5. altersstatistik:

durchschnittsalter der erstmals zur Prüfung Angemeldeten: 30 Jahre 1 monat

durchschnittliches Alter einschließlich der Wiederholer: 30 Jahre 2 monate

Alter des jüngsten Prüflings: 25 Jahre 1 monat

Alter des ältesten Prüflings: 56 Jahre 10 monate

verteilung auf die einzelnen Altersstufen:

 anzahl Prozent

25 Jahre 3 0,32%
26 Jahre 42 4,48%
27 Jahre 117 12,49%
28 Jahre 183 19,53%
29 Jahre 162 17,29%
30 Jahre 147 15,69%
31 Jahre 111 11,85%
32 Jahre 66 7,04%
33 Jahre 41 4,38%
34 Jahre 25 2,67%
35 Jahre 10 1,07%
36 bis 40 Jahre 22 2,35%
41 bis 45 Jahre 5 0,53%
46 bis 50 Jahre 2 0,21%
über 50 Jahre 1 0,11%

Gesamtergebnis 937 100,00%

6. Verteilung der Wahlfächer:

Wahlfach Prüflinge Prozent

Arbeitsrecht 188 20,04
Öffentliches recht 168 17,91
sozialwesen 6 0,64
steuern und Finanzen 14 1,49
strafrecht 185 19,72
Wirtschaft 59 6,29
zivilrecht 294 31,38
zivilrecht - Familienrecht 23 2,45
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7. dauer der Prüfungsverfahren

durchschnittliche dauer der Prüfungsverfahren: 4 monate 21 tage

verteilung:

dauer anzahl Prozent

bis 1 monat 1 0,11%
bis 2 monate 0 0,00%
bis 3 monate 0 0,00%
bis 4 monate 81 8,64%
bis 5 monate 728 77,69%
bis 6 monate 110 11,74%
bis 7 monate 8 0,85%
bis 8 monate 2 0,21%
bis 9 monate 2 0,21%
bis 10 monate 0 0,00%
bis 11 monate 0 0,00%
bis 12 monate 0 0,00%
über 12 monate 5 0,53%

Gesamtergebnis 937 100,00%
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V e R ö f f e N t L I C H u N G e N  d e R  R e C H t S a N W a Lt S - 
u N d  N o ta R K a M M e R N  S o W I e  d e S  V e R S o R G u N G S W e R K S 
d e R  R e C H t S a N W Ä Lt e  I M  L a N d e  H e S S e N

Übersicht über den Geschäftsanfall bei den hessischen Notarinnen und Notaren 
im Jahr 2014. – JMBl. S. 197 –

  2014

I. Gesamtzahl der Notarinnen und Notare in Hessen am 31. dezember 1022

II. anzahl der Notarinnen und Notare am 31. dezember 
im Bezirk des Landgerichts

1. darmstadt 220

2. Frankfurt am main 352

3. Fulda 40

4. gießen 76

5. hanau 44

6. Kassel 95

7. Limburg a. d. Lahn 65

8. marburg 37

9. Wiesbaden 93

III. Gesamtzahl aller urkundsgeschäfte der hessischen 
Notarinnen und Notare im Jahr 551653

IV. Von den urkundsgeschäften entfielen durchschnittlich 
auf eine Notarin oder einen Notar

a) in hessen 540

b) im bezirk des Landgerichts

1. darmstadt 620

2. Frankfurt am main 540

3. Fulda 484

4. gießen 464

5. hanau 547

6. Kassel 503

7. Limburg a. d. Lahn 474

8. marburg 535

9. Wiesbaden 519
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P e R S o N a L N a C H R I C H t e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz

Justizsekretärin galina reimche wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
rufen.

oberlandesgericht frankfurt am Main

ernannt wurden:
zur richterin am
oberlandesgericht : richterin dr. michaela schulte;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Yvonne Planz;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin michaela meyer.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am oberlandesgericht ursula hausmann.

Landgerichte

ernannt wurden:
zum Präsidenten des
Landgerichts : Präsident des Amtsgerichts dr. Frank oehm in marburg;

zur richterin am
Landgericht : richterin auf Probe romy Anna Kanzler in gießen – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin elke schmidt in Limburg a. d. Lahn;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Judith müller in Frankfurt am main 

und birgit Watz in gießen;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizsekretärin Jennifer turgut in Frankfurt am main.

versetzt wurde:
Justizsekretärin galina reimche v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. hessische minis-
terium der Justiz.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am Landgericht rainer Wenz im darmstadt.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:
zum Justizobersekretär : Justizsekretär stephan ermert in Fulda.

Justizsekretärin zehra Kurnaz in darmstadt und Justizsekretär Patrik bardt in darm-
stadt wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft bei einem Land-
gericht michael geidies in Kassel, Amtsinspektorin brigitte Plagge in hanau und 
Amtsinspektor helmut Panzof in hanau.

amtsgerichte

ernannt wurden:
zur richterin am Amts-
gericht als weitere aufsicht-
führende richterin : richterin am Landgericht silke eilzer in hanau;

zur richterin
am Amtsgericht : richterinnen auf Probe dr. barbara müller in bensheim und 

Andrea cämmerer in Lampertheim – beide unter berufung 
in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf Probe Florian hain in gelnhausen – unter beru-

fung in das richterverhältnis auf  Lebenszeit –;

zur obergerichts-
vollzieherin : gerichtsvollzieherinnen roswitha thiele in Frankfurt am 

main, heide böhnemann in Lampertheim und maren engel-
brecht in Wiesbaden;

zur gerichts-
vollzieherin : Justizsekretärinnen nicole rinnelt und sonja suttner-Kamp 

in Frankfurt am main;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor stefan genders in groß-gerau;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen silvia Wurzel in darmstadt, birgit 
goebel in eschwege, ruth holzbecher-böthelt in Friedberg 
(hessen) und ilka Loos in gießen;
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zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär hans-Joachim Pfeiffer in Wetzlar;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizsekretärinnen heike breidenstein in dillenburg, ste-

fanie ruck in Frankfurt am main und natascha göbel in 
gießen;

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizobersekretär Jürgen Pfaff in darmstadt;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizsekretärinnen vanessa Langnickel und mara raguc-

cia in darmstadt sowie denise hast-bauer in dieburg;

zum Justiz-
obersekretär : Justizsekretär Adrian Löhr in Königsstein im taunus;

zur Justizsekretärin : erste Justizhauptwachtmeisterin mit dLA im allgemeinen 
Justizdienst daniela Wintermeyer in rüsselsheim und ste-
fanie Wolter in Frankfurt am main, zzt. abgeordnet an das 
Amtsgericht Wiesbaden;

Justizsekretärinnen Aileen Fiedler und sonja Legenmayer in darmstadt, isabel Kallen-
berg in Frankfurt am main sowie nicole gruner in groß-gerau wurden in das beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit berufen;

versetzt wurden:
obergerichtsvollzieher Peter metzger v. d. Amtsgericht büdingen a. d. Amtsgericht 
gießen, gerichtsvollzieherin emma schwab-euler v. d. Amtsgericht gießen a. d. 
Amtsgericht büdingen, beauftragter gerichtsvollzieher dieter drong v. d. Amtsgericht 
offenbach am main a. d. Amtsgericht gießen, Justizobersekretärin nadja Franz v. d. 
Amtsgericht eschwege a. d. hessische Finanzgericht in Kassel, Justizobersekretä-
rin claudia eichenbrenner v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amtsgericht 
Alsfeld, Justizobersekretär hendrik nickel v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht marburg, Justizsekretärin sabine svoboda v. d. Amtsgericht Frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht marburg und Justizsekretärin nadine La Ferla v. d. Amts-
gericht gießen a. d. Amtsgericht Lampertheim;

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richterin am Amtsgericht ursula Kaufmann in Frankfurt am main, obergerichtsvoll-
zieher Jürgen herzing in Fürth und Justizhauptsekretärin sigrid Kipper in gießen.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:
zur regierungsrätin durch
Überleitung in den
höheren allgemeinen
verwaltungsdienst : oberamtsrätin Karin gerber-hroch;
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Amtsinspektorin m. Amtszulage gudrun stepper wurde durch Überleitung in den ge-
hobenen allgemeinen verwaltungsdienst zur inspektorin und anschließend zur ober-
inspektorin ernannt.

Hessisches Landessozialgericht

ernannt wurde:
zur richterin
am Arbeitsgericht : richterin auf Probe Albane Lang in Frankfurt am main – un-

ter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Notarinnen und Notare

zur notarin/zum notar wurden bestellt:
rechtsanwältin dr. silke gantzckow, rechtsanwältin dr. monika christiane mühe, 
rechtsanwältin tina siebenhaar und rechtsanwältin claudia elisabeth thieme – alle 
mit dem Amtssitz in Frankfurt am main sowie rechtsanwältin Anja babette Weller mit 
dem Amtssitz in Kaufungen,

rechtsanwalt roland bergfeld, rechtsanwalt till rudolf entzian, rechtsanwalt 
dr. ulf gibhardt, rechtsanwalt dr. constantin maximilian Lachner, rechtsanwalt 
Frank Lohrmann, rechtsanwalt Adrian müller, rechtsanwalt dr. Kim-André Pallmer, 
rechtsanwalt dr. moritz schneider und rechtsanwalt dr. Andreas von Werder – alle 
mit dem Amtssitz in Frankfurt am main sowie rechtsanwalt olaf christian Fischbach 
und rechtsanwalt stefan spreter – beide mit dem Amtssitz in Wiesbaden.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar ulrich Jedamski, bad Wildungen, mit Ablauf des 15.05.2015,

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar ernst-Axel schmidt, hungen, mit Ablauf des 31.07.2015, 
notar gerhard baumgärtner-Wrede, Wiesbaden, mit Ablauf des 30.06.2015, 
notar rainer carls, offenbach am main, mit Ablauf des 31.10.2015, 
notar dr. norbert Luh, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.05.2015.

Justizvollzugsanstalten

ernannt wurden:
zur Leitenden regierungsdirek-
torin (mit Amtszulage) : Leitende regierungsdirektorin claudia Fritz in darmstadt  

– Fritz-bauer-haus –;

zum Leitenden regierungsdirektor
(mit Amtszulage) : Leitender regierungsdirektor dr. Philipp gescher in hünfeld;
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zum regierungs-
oberrat : regierungsrat dr. gunter Fleck in Kassel i;

zum oberamtsrat : Amtsrat hans-georg haberer in Wiesbaden;

zur Psychologierätin : diplom-Psychologin desirèe Lehmann in Weiterstadt – un-
ter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Amtfrau : oberinspektorin isabel bauer bei dem h.b. Wagnitz-semi-
nar/Außenstelle vcc mittelhessen;

zum Amtmann : oberinspektor thomas Löffler in darmstadt – Fritz-bauer-
haus –, stefan stroh in dieburg, manfred großmann bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar / Außenstelle vcc mittelhessen 
und erich zinner in rockenberg;

zur oberinspektorin : inspektorin maike bode-Wüst in darmstadt – Fritz-bauer-
haus –;

zum oberinspektor : inspektor stephano bur in Wiesbaden; Amtsinspektor im 
Jvd (mit Amtszulage) ralf rieb in Frankfurt am main i, tho-
mas geist und norbert theiß in gießen, heiko emmelius bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc mittelhessen, 
uwe möchel in hünfeld, Frank hofmann und michael müller 
in Kassel i, dieter battenberg in schwalmstadt, dieter Klein 
und volker reusch in Wiesbaden;

zur inspektorin : beschäftigte im sozialdienst Anja bauer in dieburg, ginia 
gleue und Ann-Kathrin Jungk in schwalmstadt – sämtlich 
unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum inspektor : beschäftigter im sozialdienst olaf Parré in rockenberg  
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Amtsinspektorin im Jvd
(mit Amtszulage) : Amtsinspektorin im Jvd christine Pfeiffer in darmstadt  

–  Fritz-bauer-haus –;

zum Amtsinspektor im Jvd
(mit Amtszulage) : Amtsinspektor im Jvd rainer hähnel und Jürgen Willers-

hausen in butzbach, maik rücker und stefan schürmann in 
Frankfurt am main i, stefan Finke in hünfeld, erich eckhardt 
in Kassel i sowie dirk zeuch in Kassel ii – sozialtherapeuti-
sche Anstalt –;

zum Amtsinspektor
(mit Amtszulage) : Amtsinspektor bernhard rößner bei dem h.b. Wagnitz-

seminar/Außenstelle vcc Frankfurt;

zum betriebsinspektor
(mit Amtszulage) : betriebsinspektor Friedrich-Wilhelm Pfuhl in dieburg, tho-

mas Lumpe in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, 
harald göwel in rockenberg und thomas schmerer in 
schwalmstadt;
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zur oberin : oberschwester gaby thomm in Frankfurt am main i;

zur Amtsinspektorin
im Jvd : hauptsekretärin im Jvd heike Karg in Frankfurt am main i, 

elke Flach in hünfeld und manuela gehrmann in schwalm-
stadt;

zum Amtsinspektor
im Jvd : hauptsekretär im Jvd Joachim müller und marcus schle-

huber in butzbach, thomas schmidt in darmstadt – Fritz-
bauer-haus –, Jürgen grimm in dieburg, Klaus-dieter bern-
hardt, Axel Feiling, thomas horn, martin Krebs und markus 
Loose in Frankfurt am main i, stefan gebhardt in Frankfurt 
am main iv – gustav-radbruch-haus –, Karl-heinz dinkla-
ge und harry gehlert in gießen, Andreas havasi in hünfeld, 
Frank höpfl und stefan Koberstein in Kassel i, Klaus Labus, 
Peter nitschke und harald schön in Kassel ii – sozialthera-
peutische Anstalt –, Klaus schäfer in Limburg, Jörg henrich 
und uwe Will in schwalmstadt sowie stephen barham in 
Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin : hauptsekretärin bianca burda bei dem h.b. Wagnitz-semi-
nar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvoll-
zug –;

zum Amtsinspektor : hauptsekretär stefan Köhler in Kassel ii – sozialtherapeuti-
sche Anstalt –;

zum betriebsinspektor : hauptwerkmeister dirk tumala in butzbach, sandro uccel-
lo in darmstadt – Fritz-bauer-haus – und dietmar Finis in 
Kassel i;

zur oberschwester : Abteilungsschwester Andrea haack-Förtsch, Jacqueline 
müller und Anett suck in Kassel i;

zur hauptsekretärin
im Jvd : obersekretärin im Jvd madeleine romeike in hünfeld;

zum hauptsekretär
im Jvd : obersekretär im Jvd timo zipperlen in butzbach, markus 

geis und André Wetzel in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, 
daniel draxler, ingo speichert und dirk ulzheimer in die-
burg, norbert harth, Joachim hönig, sascha Ketter, daniel 
Lack, denny neumann und christian staubach in Frankfurt 
am main i, dominik breidenbach, rené Kraus und mathias 
Krause in Frankfurt am main iii, steffen Adamczyk und ma-
nuel rützel in Fulda, markus hartmann und ralf manß in 
hünfeld, christian granzow und Jörg schrader in Kassel i, 
Frank neumann in Limburg, timo Kalbfleisch, Florian Kries-
ten, tobias Kurz, sebastian rabich und serjoscha talajew 
in schwalmstadt, sandro ihlenfeld, marcus Quiel, norman 
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Wicher und Jens Wiesenfeld in Weiterstadt sowie Patrick 
buch in Wiesbaden;

zur hauptsekretärin : obersekretärin maren Weiß bei dem h.b. Wagnitz-seminar/
Außenstelle vcc mittelhessen und sarah-Lena bock bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc nordhessen;

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister marcus Jens burkhardt in darmstadt – Fritz-
bauer-haus –, detlef Fidorra in Frankfurt am main i und martin 
Kersch in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –;

zur Abteilungs-
schwester : stationsschwester birgit Küllmer in Kassel i;

zum Abteilungspfleger : stationspfleger stefan büttel in rockenberg;

zur stationsschwester : Krankenschwester nadine rommel und Andrea roth in 
Weiterstadt;

zur obersekretärin
im Jvd : obersekretäranwärterin im Jvd Anka Lucic und isabel rat-

tenberger in Frankfurt am main iii, monika Fenner in Kassel i,  
Johanna Lisa Wien in rockenberg und nadine muska in 
Weiterstadt – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf Probe –;

zum obersekretär
im Jvd : obersekretäranwärter im Jvd sebastian cloos, martin har-

tung und Jan-niklas vietor in butzbach, Warren raymond 
howell Jr., Lars Kissel, sebastian ralf Koch, rouven david 
Lederer, sebastian müller, Alexander ottow und matthias 
siller in Frankfurt am main i, marcel Wollschläger in Frank-
furt am main iv – gustav-radbruch-haus –, oliver schwarz-
lose und thomas sperling in Fulda, sebastian hübl in gie-
ßen, björn schmidt in hünfeld, Pascal böker und stephan 
Wiegand in Kassel i, Ömer Asik, benjamin diehl, tobias ilse 
und Paul Kranz in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, 
malte Jablonski in Limburg, Jan-Patrick Janauschek in ro-
ckenberg, Jan Patrick büchner, matthias Klein und matthias 
sunke in Weiterstadt, hardy maeting und markus Wehner in 
Wiesbaden – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf Probe –;

zum oberwerkmeister :  beschäftigter im Werkdienst Arne horneff in darmstadt  
– Fritz-bauer-haus – unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf Probe –;

zur Krankenschwester : beschäftigte im Krankenpflegedienst rebecca hohl in 
butzbach – unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –;

zur obersekretär-
anwärterin im Jvd : beschäftigte im Jvd Anna heitzmann in dieburg, mary be-

cker und Janette tejkl in hünfeld – alle unter berufung in 
das beamtenverhältnis auf Widerruf –;
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zum obersekretär-
anwärter im Jvd : beschäftigter im Jvd björn ernst schmidt in butzbach, 

dennis böck und Karl sauer in darmstadt – Fritz-bauer-
haus –, Jonas dietrich in dieburg, Konstantin hennemann, 
Jörg Peter Krämer, Falk Peldszus und Florian Wollschlä-
ger in Frankfurt am main i, Andreas graf und hannes is-
ler in Frankfurt am main iv – gustav-radbruch-haus –, 
Frank Willeke in Fulda, hendrik schneider und micha-
el Weller in gießen, André brethauer und markus zill in 
Kassel i, mike hampel und christopher mai in Kassel ii  
– sozialtherapeutische Anstalt –, michael Weese in 
schwalmstadt, tim blum, marcus gröschel, Antonio Lo gi-
udice, simon Lorenz, marco oberdieck und Florian Wacker 
in Weiterstadt – sämtlich unter berufung in das beamten-
verhältnis auf Widerruf –.

Psychologierat gerhard tuschhoff in rockenberg, inspektor Lars-Peter brandt in 
rockenberg und Frank dietz in Wiesbaden, obersekretärin im Jvd eva caroline cle-
menz und Jennifer schultheiß in dieburg, rita raptis in Frankfurt am main iii, sabi-
ne schmacke in Kassel i, Karoline schramm in rockenberg, obersekretär im Jvd 
stephan sternke in butzbach, donatello verardi in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, 
daniel draxler, rico Fuchs, christoph Kirchner, Jan scherzberg, ingo speichert, dirk 
ulzheimer und matthias manuel Weber in dieburg, sven behrens, benjamin diemer, 
detlef Fiedorra, sascha Ketter, daniel Lack und denny neumann in Frankfurt am 
main i, vincenzo Amato, martin König und sebastian Kuhn in Frankfurt am main iv 
– gustav-radbruch-haus –, nico Auffenberg in Kassel i, bastian balzereit, Andreas 
Friedrich und heiko Kranz in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, André dudeck 
in Limburg, Jörn münch, Jörg stuhlmacher und daniel volk in rockenberg, marc 
dörr, tobias Kurz, Andrej schesler, Lars störmer, steffen völker und tobias Weppler 
in schwalmstadt, Klaus bauer, stephan behn, daniel degen und heiko demski in 
Weiterstadt, Florian Klos, igor Kreilich, und Waldemar traudt in Wiesbaden, ober-
werkmeister benjamin diemer, detlef Fidorra und rené glatthaar in Frankfurt am 
main i, Alexander Klos in Frankfurt am main iii und daniel Weller in schwalmstadt, 
Krankenpfleger shemsi bekolli in Frankfurt am main i, sekretärin silke Kropacz bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc mittelhessen wurden in das beamten-
verhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
regierungsrätin myriam bernt v. d. JvA butzbach a. d. JvA Weiterstadt, sandra 
cremerius v. d. h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – a. d. JvA butzbach, Lena bazlen v. d. JvA Weiterstadt a. d. JvA butz-
bach, regierungsrat maximilian scharfenberger v. d. h.b. Wagnitz-seminar – dienst-
leistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – a. d. JvA hünfeld, Psychologie-
rätin Katja Kornetzky v. d. JvA dieburg a. d. JvA Frankfurt am main i, inspektor stefan 
schuck v. d. JvA Weiterstadt a. d. JvA darmstadt – Fritz-bauer-haus –, hauptsekre-
tär im Jvd torben schmehl v. d. JvA Wiesbaden a. d. JvA Limburg, hauptwerkmeis-
ter Albrecht Keil v. d. JvA rockenberg a. d. JvA gießen.
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Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Leitender regierungsdirektor dr. Werner Päckert bei dem h.b. Wagnitz-seminar  
– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –, hauptlehrer im Jvd 
Jürgen schulz in butzbach, Amtfrau emilia hofmann in Frankfurt am main iii, Amt-
mann edgar staiber in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, oberinspektor rainer höss in 
darmstadt – Fritz-bauer-haus –, Kurt Freymann Frankfurt am main iv – gustav-rad-
bruch-haus –, Jürgen Koch in Kassel i und Alfons horst Langner in schwalmstadt, 
technischer oberinspektor ralf bay in rockenberg, erster Pflegevorsteher Wilfried 
Weyl in butzbach, Amtsinspektor im Jvd Aribert vrielink in darmstadt – Fritz-bauer-
haus –, Adam schneider in dieburg, Jose Luis guasch Palleja in Frankfurt am main i, 
Klaus bänfer, rolf dölle und volker heß in Kassel i, berthold mascher, reinhold möl-
ler und dieter neumeyer in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, nikolaus Linn 
in Limburg, hans-Joachim Kroll in schwalmstadt, Jürgen Lamßies in Weiterstadt, 
Lothar Kauschke und rolf rosenberger in Wiesbaden, betriebsinspektor sigmar na-
dolny in dieburg, Walter todt in schwalmstadt und Klaus gerold in Weiterstadt, Pfle-
gevorsteher Klaus-dieter vogt in Kassel i, hauptsekretärin im Jvd susann möchel in 
hünfeld, hauptsekretär im Jvd matthias hiemenz in darmstadt – Fritz-bauer-haus –  
und reinhold brede in Kassel i.

S t e L L e N a u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
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bewerbungen zu nr. 1 sind binnen drei Wochen auf dem dienstweg an das hessische
ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten.

eine Beschränkung des auswahlverfahrens zu Nr. 1  auf eventuelle Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerbern.

B u C H B e S P R e C H u N G e N

unter alleiniger verantwortung der verfasserin oder des verfassers

Laubenthal/nestler/neubacher/verrel: Strafvollzugsgesetze

12., vollständig neu bearbeitete Auflage, 2015, Xvi,

1.259 seiten, in Leinen, € 119,00

verlag c.h. beck

isbn 978-3-406-65229-5

Als langjähriger nutzer und rezensent des „calliess/müller-dietz“ durfte man gespannt 
sein, ob und ggf. in welcher Form nach der 11. Auflage im Jahr 2008 eine neuauflage 
des bewährten und beliebten standardkommentars zum strafvollzugsgesetz erschei-
nen würde. die 11. Auflage hatte bereits unter dem eindruck der Föderalismusreform 
vom 1.9.2006 gestanden, in deren Folge neben dem strafvollzugsgesetz des bundes 
bereits die strafvollzugsgesetze der Länder bayern, hamburg und niedersachsen zu 
berücksichtigen waren (vgl. hierzu der hinweis des rezensenten in der besprechung 
der vorauflage – Jmbl. 2008, s. 377, 378 –). inzwischen sind sieben weitere  Landes-
gesetze zum strafvollzug hinzugekommen.

der verlag hat sich dazu entschieden, 8 Jahre nach der „vorauflage“ neue Wege zu 
gehen, ohne den inhaltlichen Kurs oder die redaktionelle Ausrichtung zu verändern. 
Auf den ersten blick überraschend daher: in der nunmehr 12. Auflage eines Kurz- Kom-
mentars die tradition von calliess/müller-dietz wahrend, jedoch mit vier neuen profi-
lierten herausgeberinnen und herausgebern und einem um einen buchstaben erwei-
terten „titel“: strafvollzugsgesetze. Auf den zweiten blick: es gibt zurzeit vielleicht eine 
andere, aber keine „bessere“ Konzeption, auch wenn noch sechs Ländergesetze oder 
ein „mustergesetz“ für sechs Länder noch fehlen.

die wesentliche Änderung: man geht nicht von einem „Leitgesetz“ (z.b. dem bundes-
deutschen strafvollzugsgesetz wie bisher) aus, sondern von inhaltlichen zusammen-
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hängen, zu denen die (bisherige und im Falle einer fehlenden Landesregelung noch 
gültige) bundesgesetzliche regelung und die aktuellen landesgesetzlichen vorschriften 
in bemerkenswerter redaktioneller Fleißarbeit jeweils vorangestellt werden. der verlag 
fühlt sich bemüßigt, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem vorliegenden Werk nach 
wie vor um einen Kommentar und nicht um ein handbuch handelt.

einige wenige inhaltliche Anmerkungen:

– die in sämtlichen vorbesprechungen immer wieder hervorgehobene und nun-
mehr neu strukturierte einleitung mit hinweisen auf die entstehungsgeschich-
te des strafvollzugsgesetzes und die verfassungsrechtlichen und kriminalpoli-
tischen grundlagen ist nach wie vor wichtig und kennzeichnet die besondere 
bedeutung des Kommentars. sie hat damit die Qualität eines eigenständigen 
Lehrbuchs.

– die in der Fachöffentlichkeit umstrittene Übertragung der gesetzgebungskom-
petenz für den straf- und untersuchungshaftvollzug auf die Länder „ohne er-
kennbare sachliche und fachliche grundlagen und Argumente“  (rdnr. 53 der 
einleitung der vorauflage mit weiteren nachweisen) wird zutreffend dargestellt (s. 
5, rdnr. 13.)

– die kritische Position der vorauflage zu Privatisierungsmaßnahmen und –bestre-
bungen im strafvollzug wird beibehalten (s. 21, rdnrn 50 und 51). den ver-
fassern ist beizupflichten, dass die verfassungsrechtlichen schranken für eine 
Privatisierung von staatsaufgaben im strafvollzug nicht „nur“ für die gewähr-
leistung sicherer unterbringung der gefangenen und den schutz vor straftaten 
gelten, sondern gleichermaßen für die eine resozialisierung fördernden behand-
lungsmaßnahmen (s. 21, rdnr. 50). 

– bemerkung am rande: der erwähnte kritische bericht des hessischen rech-
nungshofs zur Wirtschaftlichkeit der teilprivatisierten JvA hünfeld (s. 21, rdnr. 51)  
wurde vom rezensenten als damaligen senatsvorsitzender verantwortet. zur 
bewertung der Privatisierungsversuche in baden- Württemberg (JvA offenburg), 
sachsen- Anhalt (JvA burg) und hessen (JvA hünfeld) aus der sicht der externen 
Finanzkontrolle daher: schäfer, Privater strafvollzug: Kein beleg für Wirtschaft-
lichkeit, in: neue caritas 8/2014, s.12 – 15.

– schließlich: der bundesgesetzgeber hatte in § 154 stvollzg im Abschnitt „in-
nerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten“ nach der allgemeinen zusammen-
arbeitsklausel für vollzugsbedienstete lediglich mit einer soll- vorschrift die 
vollzugsbehörden angewiesen, mit Personen und vereinen, deren einfluss die 
eingliederung des gefangenen fördern kann, zusammenzuarbeiten. hessen war-
tet diesbezüglich mit einem bemerkenswerten novum auf. die „einbeziehung 
dritter“ wird bereits in § 7 des hessischen strafvollzugsgesetzes, also im ers-
ten titel, der die grundsätze des vollzugs der Freiheitsstrafe festlegt, genannt: 
Wenn ich es richtig sehe, ist damit zum ersten mal die einbeziehung dritter nicht 
nur als wünschenswert, förderlich oder sinnvoll benannt, sondern im sinne der 
„Lebach-entscheidung“ des bundesverfassungsgerichts von 1973 konsequent 
als grundsatz des vollzugs der Freiheitsstrafe normiert worden. ich begrüße das 
außerordentlich. die hessische regelung ist damit etwas anderes und „mehr“ als 
nur eine „allgemein“ gehaltene (s. 1071, rdnr. 21) bestimmung im rahmen des 
„inneren Aufbaus der Justizvollzugsanstalt“.
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An der praxisgerechten und benutzerfreundlichen Aufmachung des gesamten Werkes 
wurde in bewährter Weise festgehalten.

der Kommentar wendet sich laut unveränderter Programminformation des verlags wie 
bisher an „strafverteidiger, strafrichter, staatsanwälte, Kriminalbeamte, bewährungs-
helfer und mitarbeiter im strafvollzug“. mir erscheint dies unvollständig und zu kleinmü-
tig. Wie bereits in der rezension der vorauflage angemerkt: Auch der „neue“ Kommen-
tar bleibt nicht nur für vollzugsverwaltung und Praxis in den Justizvollzugsanstalten ein 
unentbehrliches handwerkszeug, sondern gibt auch politischen entscheidungsträgern 
und vollzugspolitisch verantwortlichen in den Aufsichtsbehörden und ministerien sowie 
in den Parlamenten hilfreiche, manchmal allerdings nicht immer beachtete orientierung 
für anstehende entscheidungen.

Wiesbaden im mai 2015 Prof. dr. Karl heinrich schäfer 
 direktor beim hessischen rechnungshof a.d.

Laubenthal/nestler/neubacher/verrel: Strafvollzugsgesetze

beck’sche Kurzkommentare, band 19

12., vollständig neu bearbeitete Auflage, 2015, Xvi,

1459 seiten, in Leinen, € 119,00

verlag c.h. beck

isbn 978-3-406-65229-5

sieben Jahre sind seit der 11. Auflage des ehemaligen „callies/müller-dietz“ vergan-
genen, die erhebliche veränderungen in der vollzugsgesetzgebung mit sich gebracht 
haben. seit dem Jahre 2008 haben alle Länder gesetze in den bereichen Jugend-
strafvollzug, untersuchungshaft und sicherungsverwahrung in Kraft gesetzt, 12 Länder 
haben bislang eigene landesgesetzliche regelungen zum erwachsenenstrafvollzug ge-
schaffen. veränderungen sind auch in der 12. Auflage des Kommentars auf den ersten 
blick erkennbar. so ist nicht nur das Autorenteam vollständig neu besetzt, sondern der 
Aufbau wurde maßgeblich verändert und der inhalt neu bearbeitet und entsprechend 
aktualisiert. es gelingt den auf dem gebiet des strafvollzugsrechts bekannten experten 
dabei, einerseits die notwendigen Anpassungen umzusetzen, andererseits das stan-
dardwerk aber in seiner bewährten Qualität fortzuführen.

der Kommentar bezieht dabei das strafvollzugsgesetz des bundes sowie die entspre-
chenden gesetze der Länder baden-Württemberg, bayern, brandenburg, hamburg, 
hessen, mecklenburg-vorpommern, niedersachsen, rheinland-Pfalz, saarland und 
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sachsen ein. die erst im märz 2014 bzw. Januar 2015 in Kraft getretenen gesetze der 
Länder thüringen und nrW haben verständlicher Weise aufgrund der zeitlichen nähe 
ihres inkrafttretens zum erscheinen des Werks noch keine berücksichtigung gefunden. 
in diesem zusammenhang sei der hinweis erlaubt, dass es für den Leser außerordent-
lich hilfreich wäre, wenn an hervorgehobener stelle vermerkt würde, mit welchem bear-
beitungszeitpunkt das Werk abschließt bzw. welcher stand der jeweiligen gesetze der 
Kommentierung zugrunde liegt. dies würde es erleichtern, nachträglich eingetretene 
Änderungen gegebenenfalls eigenständig einzubeziehen und zu bewerten.

gleichwohl verdient die wahre herkulesaufgabe, nämlich 11 gesetze in die Kommen-
tierung einzubeziehen und dabei Art und umfang eines handkommentars zu erhalten, 
höchste Anerkennung. so hat sich zwar die seitenzahl im vergleich zur vorauflage von 
etwas über 1.000 auf etwa 1.450 erhöht, das Format des buches bleibt aber im We-
sentlichen identisch. der Aufbau des Werks unterscheidet sich von bislang bekannten 
Kommentaren des vollzugsrechts maßgeblich dadurch, dass die einzelnen gesetze 
nicht nacheinander bearbeitet werden, sondern eine ordnung nach themengebieten 
erfolgt, in denen die vorschriften der jeweiligen gesetze zunächst unmittelbar gegen-
übergestellt und sodann gemeinsam erläutert werden. damit werden unterschiede in 
den gesetzen unmittelbar deutlich und der Kommentar für alle rechtsvergleichend tä-
tigen besonders interessant. das Werk verbindet insoweit die vorteile eines Lehrbuchs 
mit einer nach sachgebieten geordneten überblicksverschaffenden darstellung und die 
vorteile eines Kommentars mit einer unmittelbar an der konkreten norm orientierten er-
läuterung. Wer weitere länderspezifische informationen benötigt, wird diese sicherlich 
in den sich langsam etablierenden online-Kommentaren zu den Ländervollzugsgeset-
zen des gleichen verlagshauses finden können. den rahmen eines Kurzkommentars 
würden sie in jedem Fall sprengen.

Aus sicht des Praktikers wäre sicherlich im hinblick auf die Praxisrelevanz an zwei 
stellen ein veränderter Aufbau wünschenswert. so findet man die besonders bedeut-
samen vorschriften zu vollzugsöffnenden maßnahmen erst auf den zweiten blick an 
ungewohnter stelle, nämlich bei den Außenkontakten. ebenso ist die darstellung der 
„Allgemeinen sicherungsmaßnahmen“ etwas unübersichtlich geraten. hier wäre eine 
betrachtung der einzelnen eingriffsgrundlagen jeweils für sich sicherlich hilfreich.

diese marginalien mögen aber den positiven gesamteindruck nicht zu schmälern. 
Jeder, der ständig mit einer Kommentierung arbeitet, weiß, welche herausgehobene 
bedeutung ein Kurzkommentar für die Praxis hat. der besondere verdienst liegt auch 
darin, dass die rechtsanwender im vollzugsbereich in deutschland nun zwar in unter-
schiedlichen gesetzen lesen, jetzt aber alle gemeinsam wieder den gleichen Kommen-
tar nutzen können.

Wiesbaden, den 28. mai 2015 torsten Kunze 
 Leitender ministerialrat
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